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Der Gemeinderat der Marktgemeínde Theresienfeld hat in der
am 24.1,L.1992 auf grund des 915 FAG und der Sg 23 und 28
Abfallwirtschaftsgesetzes L992, LGBI. 8240-0, verordnet:

VERORDNUNG ÜBER DIE AUSSCHRETBUNG VON ABFALLWTRTSCHAFTS-

GEBtJHREN UND ABFAT,LWIRTSCHA,FTS.A,BGABEN

ABFAL LWT RTSCHAFT SVERORDNUNG

Sr
Ausschreibunq

Der Gemeinderat beschliept, Abfallwirtschaftsgebühren
Abf aI lwirtschaf sabgaben auszuschre iben .
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Pf I ichtbereich

Der Pflichtbereich umfaPt:

Das gesamte Gemeíndegebiet der Marktgemeinde Theresienfeld.
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Aufzählunq der neben Müll in die
Erfassunq und Behandluno einbezoqenen Abfallarten

Neben Mü11 werden folgende Abfatlarten in die Erfassung und
Behandlung einbezogen :

Sperrmü11

g4

Erfassunq und Behandlunq von Abfällen

( I ) AbfäIle sind getrennt nach RestmüIl, Altstoffen,
kompostíerbaren AbfäI1en zu sammeln.

(2) RestmüIl und kompostierbare Abfätte sind in den zugeteilten
Müllbehältern zu sanmeln und werden von der Liegenschaft abgeholt.

(3) Altstoffe (Glas, Papier, Textilien) sind in die im
Gemeíndegebiet ( Sammelinseln) befíndlichen Müllbehälter
einzubringen.
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( 4 ) RestmüIl wird auf der Mülldeponie in Wr
Altstoffe werden einer Verwertung zugeführt.

Neustadt abgelagert,

g5

Abfuhrplan

Im Pflichtbereich werden

1-3 Einsammlungen von Restmül1

26 Einsammlungen von kompostierbaren Abfä1len

durchgeführt.

Die genauen Sammeltermine werden gesondert bekanntgegeben

¡ Die SperrmüIlsammlung erfolgt zwei mal jährlich.

s6
A,bf aI lwirtsc af t-saebühr und Abf allwirt ehaftsabqabe

( 1 ) Díe Abfallwirtschaftsgebühr errechneL sich aus

e inem Behandlungsanteil

( 2 ) Die Berechnung des Behandlungsanteiles erfolgt nach der Anzahl

der Abfuhrtermine

( 3 ) Die Grundgebühr beträgt:

) L Für die Abfuhr von Restmüll/Müff

1. Bei Mültbehältern für eine wiederkehrende Benützung (Mülltonnen)
pro MüIlbehäIter und Abfuhr:

)

)

)

)

a
b
c
d

für einen Müllbehälter von
für einen MüIlbehälter von
für einen MtillbehäIter von
für einen Mütlbehälter von

60
r20
240

L100

Liter S
Liter S
Liter S

Liter S

?o
36,-
72,-

360,-

2. Bei Müllbehältern für eine nur einmalige Benützung (MüIlsäcke)
pro MüllbehäIter S 29,-.
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II. Für die Abfuhr von kompostierbaren Abfällen

1. Bei Mül]behältern für eine wiederkehrende Benützung (Mülltonnen)
pro MüIlbehäIter und Abfuhr:

s L2,-
s 24,-

OL0ra
b

für einen MülIbehälter von
für einen Müllbehälter von

T2
24

iter
iter

(4) Die Abfallbehandlungsabgabe
Behand Iungsante i Ies

beträgt 50 B des

( 5 ) Die Umsatzsteuer wird gesondert in Rechnung gestellt
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Fä1 I ioke it

Die Abfallwirtschaftsgebühr und die Abfallwirtschaftsabgabe sind in
vier gleichen Teilbeträgen zu entrichten. Die Teilbeträge sind
jeweils am L5.02, 15.05, l-5.08, L5.LL. fäI1i9.
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Erhebuno der Bemessunqsorundlaoen

Zur Ermittlung der für die Bemessung der Abfallwirtschaftsgebühr
maBgeblichen Umstände haben die Grundstückseigentümer
(Nutzungsberechtigten) die von der Gemeinde aufgelegten
Erhebungsbögen richtig und vollständig auszufülIen und innerhalb
von zwei Vlochen nach Zustellung beim Gemeindeamt abzugeben.

6q

Aufstellunosorl

Am Abfuhrtag sind die Müllbehälter (Mülltonnen) im Pflichtbereich
an der Grundst{icksgrenze so bereítzustellen bzw. an den Rand
derjenigen Strape zu bringen, welche vom Müllabfuhrwagen befahren
wird, daß hiedurch der öffentliche Verkehr bzw. der
Fupgängerverkehr nicht beeinträchtigt wird und die Abfuhr ohne
Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich ist. Nach erfolgter
Entleerung sind die Mütlbehälter ehestens an ihren Aufstellungsort
zurückzubr ingen .
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Inkra.f treten

Die Abfatlwirtschaftsverordnung tritt am 1.1.1-993
Gleichzeitig tritt die Abfallwirtschaftsverordnung vom
i. d. F . v. 1-9 . 0 4.1.99L au$er Kraf t.

Theresienf eld , 24.t:-.1992

Aushang: 26.LL.1992
Äbgenommen: ¡fi.¡q¡¿gq

in Kraft.
10.05.1988


